
Windenergie 
in Zwiefalten und Riedlingen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
aus Zwiefalten und Riedlingen,

in Pfl ummern und Mörsingen sind derzeit 
fünf Windräder geplant. Darüber wird vor 
allem in Mörsingen intensiv diskutiert. Wir 
sehen, dass mit dem Bau des Windparks 
Chancen, aber auch Lasten für die beiden 
Gemeinden verbunden sind. Chancen be-
stehen darin, ökonomisch zu profi tieren 
und einen Beitrag zur Energiewende zu 
leisten. Lasten bestehen darin, dass die 
Anlagen vor allem von Mörsingen aus 
wahrnehmbar sein werden.

Es wird zwar auch in Upfl amör über den Bau 
von Windrädern nachgedacht. Worum es 
aber jetzt geht, ist der Standort Mörsingen. 
Denn während man sich in Riedlingen poli-
tisch einig ist und über eine Bürgerenergie-
genossenschaft die Bürgerinnen und Bürger 
fi nanziell beteiligen will, gehen in Zwiefalten 
die Meinungen auseinander. Der Zwiefalter 
Gemeinderat will am 21. September darü-
ber entscheiden, ob er dem Unternehmen 
EnBW und ihren Partnern gemeindeeigene 
Flächen für den Bau eines Windrads in 
Mörsingen zur Verfügung stellt.

Wir, die Bürgermeister von Zwiefalten und 
Riedlingen, wünschen uns eine für mög-
lichst viele Bürger tragbare Entscheidung 
über den geplanten Windpark. Sollte der 
Gemeinderat Zwiefalten dem Bau eines 
Windrads auf Mörsinger Gemarkung zu-
stimmen, dann wird es auch darum gehen, 
gemeinsam mit EnBW darüber nachzuden-
ken, an welcher Stelle genau die Anlagen 
am besten stehen und was man noch zu-
sätzlich machen kann, um die Belastung 
der Bürgerinnen und Bürger in Grenzen 
zu halten.

Unterstützt werden wir dabei vom Forum 
Energiedialog Baden-Württemberg. Ge-
meinsam hat man ein „Kooperationsgre-
mium“ mit Vertretern beider Kommunen 
gebildet, das auch diesen Infobrief disku-
tiert hat.

Ihre Bürgermeister
Matthias Henne, Zwiefalten
Marcus Oliver Schafft, Riedlingen
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Was wird man 
von den Anlagen hören?
Dass Windräder in ihrer Umgebung hörbar sind, ist nicht 
ausgeschlossen. Wie sehr man sie allerdings hört, hängt 
davon ab, wie schnell sich die Rotoren drehen, wie groß 
die Anlagen sind, wie stark der Wind ist, wie weit man 
entfernt ist und ob es Umgebungsgeräusche gibt, die 
das Geräusch übertönen.

Die Erfahrung zeigt: Im Abstand von 1.000 bis 1.500 Me-
tern hört man die Anlagen dann, wenn man 
• sich im ländlichen Raum abseits großer Straßen im 

Freien bewegt 

• und die Tagesgeräusche abgeklungen sind 

• und der Wind weder zu schwach (dann wäre das 
Windrad nicht zu hören) noch zu stark ist (dann wä-
ren Umgebungsgeräusche, wie z. B. das Rauschen 
der Blätter, lauter).

Es gibt gesetzliche Richtwerte für den maximal zulässigen 
Lärm. Für dörfl iche Gebiete wie Mörsingen sind Werte 
von maximal 45 dB in der Nacht erlaubt. EnBW schätzt 
dass nach Inbetriebnahme des Windparks am Ortsrand 
Mörsingen maximal 35 dB erreicht würden.
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Die eine Meinung sagt: Die andere Meinung sagt: 
Für die Beurteilung, ob Ge-
räusche von Windrädern die 
Gesundheit gefährden, wird 
die technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm (TA Lärm) 
herangezogen. Sie enthält 
Richtwerte, die nicht über-
schritten werden dürfen. Die 
Einhaltung der Richtwerte 
ist im Genehmigungsverfah-
ren nachzuweisen. Hält man 
die rechtlichen und fachtech-
nischen Vorgaben ein, sind 
keine schädlichen Wirkungen 
auf Umwelt und Gesundheit 
zu erwarten. Die Einhaltung 
der Richtwerte der TA-Lärm 
schützt vor Gesundheitsbe-
lastung durch Geräusche u. a. 
von Windrädern. Dabei unter-
scheidet die TA Lärm nicht da-
nach, ob die Windräder groß 
oder klein sind.

Die gesetzlichen Vorschriften, 
vor allem die TA Lärm, sind 
veraltet. Sie stammen aus ei-
ner Zeit, als Windräder noch 
30 Meter hoch waren. Die 
neuesten Anlagen sind über 
160 Meter hoch (Nabe), mit 
Flügeln (Rotorblättern) sogar 
230 Meter hoch. Die von den 
Rotoren bestrichene Fläche ist 
so groß wie zwei Fußballfelder. 
Die TA Lärm kann den Schutz 
der Gesundheit nicht sicher-
stellen.

Dazu kommt: In ländlichen 
Gebieten abseits großer Stra-
ßen geht der Hintergrund-
Geräusch pegel in der Nacht 
auf etwa 25 dB zurück. Schall-
werte von 45 dB sind hier un-
zumutbar.

Was ist 
wo geplant? 
Der Windpark wird von EnBW ge-
meinsam mit seinen Partnern Fair 
Energie (Stadtwerke Reutlingen) und 
einem lokalen Investor geplant. Es 
besteht Interesse der Bürgerenergie-
genossenschaft Riedlingen sich an 
den vier auf Riedlinger Gemarkung 
geplanten Anlagen (ehem. Muniti-
onsdepot) zu beteiligen. Die Flächen 
gehören zum Teil der Stadt Riedlin-
gen, zum Teil dem Land (Staatsforst). 
Auf Zwiefalter Gemarkung waren ur-
sprünglich zwei Windräder geplant – 
EnBW und ihre Partner würden sich 
auf eine Anlage begrenzen, um der 
Gemeinde entgegen zu kommen. 
Diese Anlage würde auf einer Fläche 
stehen, die der Gemeinde Zwiefalten 
gehört. Die Flächeneigentümer erhal-
ten dafür Pachtzahlungen. 

Die Anlagen sollen maximal 218 Me-
ter hoch werden. Wo genau sie stehen 
sollen, ist noch nicht entschieden.



Was wird man von den Anlagen sehen?
In der Debatte spielt das veränderte Landschaftsbild eine wichtige Rolle. Wie das zu bewerten ist, muss jeder für 
sich entscheiden. Die beigefügte Fotomontage soll Ihnen dabei helfen. Die Fotomontagen hat EnBW als Projek-
tierer erstellt. Gemeinsam mit Gemeinderäten aus Zwiefalten und Riedlingen wurden die Blickpunkte und die 
Rahmenbedingungen für die Fotomontagen besprochen. Die besprochenen Blickpunkte wurden in Fotomonta-
gen umgesetzt.

Außerdem werden die Anlagen Schatten werfen. Laut EnBW werden die Schatten, aufgrund des Abstandes, 
Mörsingen nicht berühren. 

Es gibt 
unterschiedliche 
Meinungen

500 m

1.000 m

1.500 m

2.500 m

2.000 m

Donau

Donau

Zwiefalter Ach

B 312

Riedlingen

Zwiefalten

Zwiefaltendorf

Gauingen

Mörsingen 
(↔1.500 m)

Upflamör

Pflummern 
(↔2.500 m)

Grüningen 
(↔2.200 m)

Daugendorf
(↔2.600 m)

Hochberg

Geisingen

B 312 B 311

Vorranggebiet für Windenergie in Riedlingen

geplante Windräder

Vorranggebiet für Windenergie in Riedlingen

geplante Windräder

Was weiß man über Infra-
schall, der von Windenergie-
anlagen ausgeht?
Als Infraschall bezeichnet man Schall unterhalb einer Fre-
quenz von 20 Hertz. Infraschall kommt sowohl in der Natur 
(z. B. Meeresrauschen, Gewitter) als auch bei technischen 
Einrichtungen vor. Rotorenbewegungen von Windrädern 
können ebenso zu den Quellen von Infraschall gehören 
wie Maschinen oder Haushaltsgeräte. 

Die eine Meinung sagt: Die andere Meinung sagt: 
Laut einer Untersuchung der 
Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, kurz 
LUBW, ist der von Windkraft-
anlagen hervorgerufene Inf-
raschall verglichen mit ande-
ren Quellen (technischen und 
natürlichen) gering. In den 
üblichen Abständen von der 
Wohnbebauung tragen Win-
denergieanlagen zum vorhan-
denen Infraschallpegel kaum 
noch etwas bei. Gesundheitli-
che Wirkungen von Infraschall 
unterhalb der Wahrnehmungs-
grenzen sind wissenschaftlich 
nicht nachgewiesen. Nach den 
vorliegenden Erkenntnissen 
sind schädliche Auswirkungen 
durch Infraschall von Wind-
kraftanlagen also nicht zu er-
warten.

Windenergieanlagen erzeu-
gen Infraschall, der sich von 
natürlich erzeugtem Infra-
schall erheblich unterschei-
det. Bei einem Abstand von 
bis zu 2.000 Metern kommt es 
bei empfi ndlichen Personen 
zu Unwohlsein, Kopfschmerz 
oder auch Bluthochdruck. Es 
gibt zahlreiche Fälle, bei de-
nen Windkraftanlagen durch 
Infraschall zu gesundheitlichen 
Störungen geführt haben.

Windkraftanlagen dürfen da-
her nur in ausreichendem Ab-
stand von der Wohnbebauung 
gebaut werden. Die 10 H – Re-
gelung (Abstand mindestens 
der zehnfache Wert der Höhe 
der Anlage) ist ein Anhalts-
punkt (bayerische Regelung). 

Darf man im Landschaftsschutz-
gebiet Windräder bauen?
Die Riedlinger Alb ist als Landschaftsschutzgebiet aus-
gewiesen. Dort sind Änderungen verboten, die die Land-
schaft verunstalten, die Natur schädigen oder den Natur-
genuss beeinträchtigen. Ausnahmen sind aber möglich, 
wenn sie gut begründet sind. Eine solche Begründung 
kann z. B. das „überwiegend öffentliche Interesse“ sein. 

Die eine Meinung sagt: Die andere Meinung sagt: 
Die Funktionen des Land-
schaftsschutzgebietes werden 
durch die geplante Windener-
gieanlage nicht beeinträchtigt. 
Es kann daher eine Ausnah-
me für das Windrad erteilt wer-
den, da es durch seinen Beitrag 
zum Klimaschutz dem öffent-
lichen Interesse dient. Außer-
dem können die notwendigen 
Eingriffe in die Natur begrenzt 
werden, weil eine gemeinsa-
me Nutzung der Zufahrten und 
Stromleitungen mit den ne-
benan in Pfl ummern geplanten 
vier Windrädern möglich ist. 

Im Landschaftsschutzgebiet 
kann man kein Wohnhaus er-
weitern. Wieso soll man dann 
Windräder bauen dürfen? Mit 
dem Windrad wird die Land-
schaft verunstaltet und der 
Landschaftsgenuss beein-
trächtigt. 

Hier müssen gleiche Bedingun-
gen herrschen. Ausnahmen für 
Windräder sollte es nicht ge-
ben dürfen.

Blick von Pfl ummern aus auf den 
geplanten Windpark (Simulation EnBW).



Wenn Sie Fragen haben zum Forum Energiedialog, stellen Sie sie gerne an: 

Forum Energiedialog Baden-Württemberg | Fridtjof Ilgner | f.ilgner@energiedialog-bw.de 

Projektbüro | Gartenstraße 88 | 72108 Rottenburg a. N. | t  07472 962221
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Die Bürgermeister von Riedlingen und Zwiefalten  
mit Unterstützung durch das Forum Energiedialog Baden-Württemberg.

Das sind die zwei möglichen Entscheidungen 
des Gemeinderats Zwiefalten am 21.9.:

• Man stimmt gegen die Verpachtung, weil man meint, dass Zwie-
falten seinen Beitrag zur Energiewende mit über 100 % Anteil er-
neuerbaren Energie durch andere Energieformen bereits in ausrei-
chendem Maße leistet und Mörsingen durch die vier Anlagen auf 
Riedlinger Seite genug belastet ist. Laut Bürgervotum in Mörsingen 
werden auf Mörsinger Seite keine weiteren Anlagen gewünscht. 

 Da die Gemeinde den Bau von Windrädern nicht generell verbieten 
kann, muss man dann hoffen, dass nicht ein anderer Investor Inter-
esse an Mörsinger Flächen findet, um dort Windräder zu errichten.

• Will man einen Kompromiss schließen, dann einigt man sich mit 
EnBW und seinen Partnern darauf, dass diese in Mörsingen nur ein 
Windrad statt zwei planen. Auch dann können unter Umständen 
andere Investoren weitere Anlagen planen. Dass aber ein Investor 
nahe der EnBW-Anlage eine weitere Anlage errichtet, ist nicht sehr 
wahrscheinlich. Es kann durch die von EnBW vorgeschlagene Pacht-
lösung ausgeschlossen werden. EnBW sichert zu, keine weitere An-
lage in diesem Gebiet Richtung Mörsingen zu bauen.

Um die Windenergie in Zwiefalten langfristig zu steuern, könnte die 
Gemeinde in einem eigenen Teil-Flächennutzungsplan Windenergie 
geeignete Flächen für die Windenergie ausweisen. Das kostet Zeit und 
viel Geld (u.a. teure Gutachten). Komplett sperren darf sie das Gemein-
degebiet für die Windenergie nicht.

Was ist zu entscheiden – 
und welche Spielräume 
gibt es?
In Zwiefalten steht eine Entschei-
dung an: Im Rahmen seiner Sitzung 
am 21. September muss der Gemein-
derat klären, ob er der Firma EnBW 
und ihren Partnern gemeindeeigene 
Flächen in Mörsingen verpachtet, 
damit diese dort ein Windrad bauen 
können.

Die Gemeinde kann jedoch nur da-
rüber entscheiden, ob sie Gemein-
defläche verpachtet. Windräder auf 
ihrer Gemarkung kann sie nicht gene-
rell verhindern. Selbst wenn sich der 
Gemeinderat gegen die Verpachtung 
der Mörsinger Fläche entscheidet: Es 
kann sein, dass dort in der Nähe den-
noch Windräder gebaut werden – und 
zwar auf Privat- oder auf Staatsforst-
flächen.

Blick von Mörsingen aus auf den  
geplanten Windpark (Simulation EnBW).
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